
THOMAS GRAUMANN
Kreisbrandinspektor a.D.

*28.02.1968  †21.10.2025

1982 Eintritt in die FF Ostheim  •  1990 bis 1996 stv. Kom-
mandant der FF Ostheim  •  1994 bis 2009 Kreisbrand-

meister  •  2009 bis 2025 Kreisbrandinspektor  •  ab 1997 
Schiedsrichter  •  ab 2009 im Voraus benannter Örtlicher 

Einsatzleiter

Thomas Graumann wurde für seine besonderen 
 Verdienste um das  Feuerwehrwesen in Bayern mit 

dem  Staatlichen Ehrenzeichen in Silber und Gold, dem 
Feuerwehrehrenzeichen als Steckkreuz und mit dem 
 Ehrenzeichen des Deutschen  Feuerwehrverbandes in 

Silber ausgezeichnet.

1963 Eintritt in die FF Ostheim  •  1970 Eintritt in die FF 
Salz  •  1975 bis 1986 stv. Kdt. der FF Salz  •  1986 bis 1998 
Kommandant der FF Salz  •  1990 bis 2004 Kreisbrand-
meister  •  ab 1989 Schiedsrichter  •  ab 1997 Leiter der 

 Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter

Herbert Heinisch wurde für seine besonderen  Verdienste 
um das  Feuerwehrwesen in Bayern mit dem  Staatlichen 
Ehrenzeichen in Silber und Gold, dem Feuerwehrehren-
zeichen als Steckkreuz und mit dem  Ehrenzeichen des 

Deutschen  Feuerwehrverbandes in Silber ausgezeichnet.

HERBERT HEINISCH
Ehren-Kreisbrandmeister

*05.09.1944  †06.10.2025

Zum 1. August 2025 wurde die Verordnung über die Feuerbeschau 
im Rahmen des Dritten Modernisierungsgesetzes geändert. Die 
Änderungen betre� en die Regelung zu den Gegenständen der 
Feuerbeschau (§ 2 FBV) sowie die Streichung des § 6 Abs. 2 Satz 
1 FBV. In der Folge hat die Landeshauptstadt München den Leit-
faden „Feuerbeschau zum Umgang mit Bestandsbauten“ aktuali-
siert und im Dezember 2025 neu verö� entlicht. 
     Der Leitfaden ist ein Angebot an Gemeinden (insb. Ordnungs-
ämter und Feuer wehren), private Prüfdienstleister und Ausbil-
dungsstätten (Feuerwehrschulen, Ver waltungsschulen etc.) mit 
dem Ziel, eine verständliche und e�  ziente Anwendungspraxis für 
die Feuerbeschau zu vermitteln.

Der Leitfaden beinhaltet:
•  eine klare Beschreibung von Zweck und Umfang der Feuerbeschau,
•  eine Unterscheidung zur  bauaufsichtlichen Prüfung,
•  die vollständige Verordnung über die Feuerbeschau (Anhang 1).
•  Vorschläge für Prü� risten (Anhänge 2 und 3) und
•  eine Checkliste für die Praxis (Anhang 4).

Den vollständigen Leitfaden zur Feuerbeschau � nden Sie hier: www.buerokratieabbau-bayern.de/
leitfaden-feuerbeschau-klarheit-fuer-kommunen-sicherheit-fuer-buerger/
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